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50. Verordnung: Abänderung der zweiten Verordnung zur Durchführung des Vermögensabgabegesetzes.

4 3 . Bundesgesetz vom 13. Feber 1952,
womit die noch in Geltung stehenden Be-
stimmungen der Verordnung zum Schutz
vom Ehe, Familie und Mutterschaft aufge-

hoben werden.
Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Die noch in Geltung stehenden Bestim-
mungen der Verordnung vom 9. März 1943,
Deutsches RGBl. I S. 140, zum Schutz von Ehe,
Familie und Mutterschaft, werden aufgehoben.

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
werden die Bundesministerien für Justiz, für
Inneres und für soziale Verwaltung betraut.

Körner
Figl Tschadek Helmer Maisel

4 4 . Bundesgesetz vom 13. Feber 1952
über den Beginn der Schulpflicht.

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. (1) Die Schulpflicht beginnt mit dem auf
die Vollendung des sechsten Lebensjahres fol-
genden 1. September.

(2) Kinder im vorschulpflichtigen Alter können
bei Schulanfang in die Schule aufgenommen
werden, wenn über ihre geistige und körper-
liche Reife kein Zweifel besteht und wenn sie
spätestens an dem auf den Anfang des Schul-
jahres folgenden 31. Dezember das sechste
Lebensjahr vollenden. Das Nähere wird durch
Verordnung des Bundesministeriums für Unter-
richt geregelt.

§ 2. Dieses Bundesgesetz tritt in jedem
Bundeslande mit dem 1. jenes Monates in Kraft,
der der Kundmachung des mit diesem Bundes-
gesetz übereinstimmenden Landesgesetzes des
betreffenden Bundeslandes nachfolgt.

§ 3. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Unterricht be-
traut.

Körner
Figl Kolb

45 . Bundesgesetz vom 13. Feber 1952,
womit das Bundesgesetz über die Beschäfti-
gung von Kindern und Jugendlichen abge-

geändert wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Bundesgesetz vom 1. Juli 1948, BGBl.
Nr. 146, über die Beschäftigung von Kindern
und Jugendlichen wird abgeändert wie folgt:

1. § 1 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes

finden keine Anwendung auf die Beschäftigung
von

a) Kindern und Jugendlichen in Betrieben der
Land- und Forstwirtschaft mit Ausnahme
der von land- und forstwirtschaftlichen
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
betriebenen Sägen, Harzverarbeitungs-
stätten, Mühlen und Molkereien, in denen
dauernd mehr als fünf Dienstnehmer be-
schäftigt sind;

b) Jugendlichen in privaten Haushalten."

2. Im § 26 haben im Abs. 1 die Worte „mehr
als fünf" zu entfallen.

3. Im Abschnitt II des Verzeichnisses der ge-
mäß § 23 Abs. 2 für Jugendliche verbotenen
Betriebe und Arbeiten (Anhang) wird der
Ziffer 12 eine Ziffer 13 angefügt, die zu lauten
hat:
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„13. Bergwerke:
Weibliche Jugendliche dürfen bei Untertag-

arbeiten in Bergwerken nicht beschäftigt wer-
den."

Artikel II.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für soziale Verwaltung,
hinsichtlich des Bergbaues das Bundesministerium
für Handel und Wiederaufbau betraut.

Körner
Figl Maisel Böck-Greissau

46. Bundesgesetz vom 13. Feber 1952,
womit das Bundesgesetz vom 25. Jänner
1950, BGBl. Nr. 57, betreffend Ausnahme-
bestimmungen für Ziviltechniker, wieder in

Kraft gesetzt wird.
Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Das Bundesgesetz vom 25. Jänner 1950,
BGBl. Nr. 57, betreffend Ausnahmebestimmun-
gen für Ziviltechniker, in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 9/1951, wird mit Wirk-
samkeit vom 1. Jänner 1952 mit der Änderung
wieder in Kraft gesetzt, daß im § 4 das Datum
„31. Dezember 1951" durch das Datum „30. Juni
1952" ersetzt wird.

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau betraut.

Körner
Figl Böck-Greissau

47. Bundesgesetz vom 5. März 1952,
womit die Geltungsdauer des Wohnungs-
anforderungsgesetzes 1949 verlängert wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Im § 24 Abs. 1 des Wohnungsanforderungs-
gesetzes 1949, BGBl. Nr. 204/1949, in der
Fassung des Bundesgesetzes vom 15. Dezember
1950, BGBl. Nr. 10/1951, sind die Worte
„31. März 1952" durch die Worte „30. Juni
1952" zu ersetzen.

Artikel II.

1. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. April 1952
in Kraft.

2. Für den Fall, daß dieses Bundesgesetz erst
nach dem 31. März 1952 kundgemacht wird,
gelten die folgenden Bestimmungen:

a) Rechtsgeschäfte und Verfügungen von
Hauseigentümern oder sonstigen Personen,
die in der Zeit nach dem 31. März 1952

bis zum Tage der Kundmachung dieses
Bundesgesetzes entgegen den Bestimmun-
gen des Wohnungsanforderungsgesetzes
abgeschlossen beziehungsweise getroffen
wurden, sind nichtig.

b) Rechtsgeschäfte und Verfügungen von
Hauseigentümern oder sonstigen Personen
im Sinne des § 9 Abs. 3 und des § 20 a
des Wohnungsanforderungsgesetzes, die
während des in lit. a bezeichneten Zeit-
raumes abgeschlossen beziehungsweise ge-
troffen wurden, bedürfen zu ihrer Rechts-
wirksamkeit der Anerkennung beziehungs-
weise der Genehmigung durch die nach
dem Wohnungsanforderungsgesetz zustän-
dige Verwaltungsbehörde; die Bestimmun-
gen des § 9 Abs. 3 zweiter Satz und des
§ 20 a Abs. 3 letzter Satz bleiben nach
Maßgabe der Bestimmungen der lit. d un-
berührt.

c) Verfahren nach dem Wohnungsanforde-
rungsgesetz, die am 31. März 1952 an-
hängig waren, sind nach den Bestimmun-
gen des Wohnungsanforderungsgesetzes
weiterzuführen.

d) Fristen nach dem Wohnungsanforderungs-
gesetz, die am 31. März 1952 noch nicht
abgelaufen waren oder die nach diesem
Tage bei Anwendung der Bestimmungen
des Wohnungsanforderungsgesetzes zu
laufen begonnen hätten, beginnen vom
Tage der Kundmachung des vorliegenden
Bundesgesetzes neu zu laufen.

e) Handlungen und Unterlassungen sind nach
§ 22 des Wohnungsanforderungsgesetzes
nicht zu bestrafen, wenn sie in der Zeit
vom 31. März 1952 bis zum Tage der
Kundmachung dieses Bundesgesetzes be-
gangen wurden.

Artikel III.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für soziale Verwaltung
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
für Justiz betraut.

Körner
Figl Maisel Tschadek

48. Verordnung des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau vom 25. Jän-
ner 1952, betreffend die Statistik des aus-

wärtigen Handels.

Auf Grund des Handelsstatistischen Gesetzes,
BGBl. Nr. 253/1924, in der Fassung des Art. II
der Gebührennovelle 1950, BGBl. Nr. 7/1951,
und des § 3 des Bundesgesetzes über die Bundes-
statistik vom 12. Juli 1950, BGBl. Nr. 160, wird
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im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
für Finanzen und dem Bundesministerium für
Verkehr und verstaatlichte Betriebe verordnet :

Artikel I.

1. In Ar t . I Ziffer 6 der Verordnung des
Bundeskanzleramtes vom 12. Juni 1950, BGBl.
Nr . 143, womit die Verordnung des Bundes-
ministeriums für Handel und Verkehr vom
30. Mai 1933, BGBl. Nr . 241, mit der neue
Durchführungsbestimmungen zum Bundesgesetz
vom 17. Juli 1924, BGBl. Nr . 253, betreffend
die Statistik des auswärtigen Handels erlassen
werden, abgeändert wird, erfährt der dor t fest-
gelegte Wor t lau t des § 1 6 der Verordnung,
BGBl. N r . 241/1933, eine Abänderung dahin-
gehend, daß dessen Abs. 1 zweiter Satz zu
lauten ha t :

„Außerdem ist der Gesamtrechnungsbetrag der
ein- oder ausgeführten Waren in der fakturier-
ten Währung (Fremdwährung) anzugeben; zur
Ermittlung des Grenzwertes in österreichischen
Schillingen aus Fremdwährungsbeträgen sind die
vom Bundesministerium für Finanzen für die
Berechnung der Ausgleichsteuer (Umsatzsteuer-
vergütung) jeweils verlautbarten Umrechnungs-
kurse anzuwenden und anzuführen."

2. Art . I Ziffer 7 der zu Ziffer 1 bezeichneten
Verordnung, BGBl. Nr . 143/1950, erhält fol-
gende Fassung:

„§ 19 Abs. 1 und 2 haben zu lauten:
(1) Als Land der H e r k u n f t ist bei der Ein-

fuhr in den freien Verkehr das Land anzumelden,
mit dem das Einfuhrgeschäft abgeschlossen wurde
und an das daher der Gegenwert zu leisten ist
(Handelsland); außerdem ist jenes Land anzu-
führen, in dem die Ware in der Beschaffenheit
hergestellt wurde, in der sie zur Einfuhr gelangt
(Erzeugungsland). Sind beide Länder dem An-
meldepflichtigen nicht bekannt, so ist das Land
anzuführen, aus dessen Gebiet die Versendung
der Ware mit der Bestimmung nach Österreich
erfolgt (Versendungsland). Bei der Einfuhr im
Vormerkverkehr ist als Herkunftsland das Land
anzugeben, das die Ware nach Österreich aus-
führt. Bei der Wiedereinfuhr im Vormerkverkehr
ist als Land der Herkunf t jenes anzumelden, das
beim Austri t t der Ware als Bestimmungsland
angegeben worden war. Bei der mittelbaren sowie
bei der unmittelbaren Durchfuhr ist als Land der
Herkunft das Versendungsland anzumelden.

(2) Als Land der B e s t i m m u n g ist bei der
Ausfuhr aus dem freien Verkehr das Handelsland
anzumelden, das heißt jenes Land, mit dem das
Ausfuhrgeschäft abgeschlossen wurde und von
dem daher der Gegenwert zu leisten ist; außer-
dem ist das Land anzumelden, für dessen Ver-
brauch die Ware bestimmt ist. Sind beide Länder
dem Anmeldepflichtigen nicht bekannt, so ist das
Land anzugeben, das das letzte bekannte Ziel der

Versendung bildet. Bei der Ausfuhr im Vormerk-
verkehr ist als Bestimmungsland jenes anzu-
melden, in dem die Veredlung, die Ausbesserung
oder der Verkauf der ausgeführten Ware statt-
finden soll. Bei der Wiederausfuhr im Vormerk-
verkehr ist als Bestimmungsland das Land anzu-
geben, das die Ware von Österreich einführt.
Bei der mittelbaren und unmittelbaren Durch-
fuhr ist als Land der Bestimmung das Land anzu-
geben, nach dem die Versendung erfolgt."

3. Die in Art. II der zu Ziffer 1 bezeichneten
Verordnung, BGBl. Nr. 143/1950, festgesetzten
Anmeldescheine werden in den Mustern 3 bis 6
und 8 bis 11 abgeändert und bilden einen
Bestandteil dieser Verordnung.

Artikel II.

1. § 1 Abs. II der Verordnung des Bundes-
kanzleramtes vom 11. September 1948, BGBl.
Nr. 205, womit die Verordnung des Bundes-
ministeriums für Handel und Verkehr vom
30. Mai 1933, BGBl. Nr. 241, mit der neue Durch-
führungsbestimmungen zum Bundesgesetz vom
17. Juli 1924, BGBl. Nr. 253, betreffend die
Statistik des auswärtigen Handels, erlassen
werden, abgeändert wird, erhält folgende Fassung:

„§ 30 Abs. 1 der Verordnung BGBl. Nr. 241/
1933 hat zu lauten:

(1) Die handelsstatistische Gebühr beträgt:

1. Bei der Ein- oder Ausfuhr (im freien Ver-
kehr oder im Vormerkverkehr) und bei der
mittelbaren Durchfuhr

2. Bei der unmittelbaren Durchfuhr mit
oder ohne Neuaufgabe im Inland für jede
Sendung (ohne Unterschied des Gewichtes) 20 g."

2. § 1 Abs. III der zu Ziffer 1 bezeichneten
Verordnung, BGBl. Nr. 205/1948, erhält fol-
gende Fassung:

„§ 30 Abs. 4 der Verordnung BGBl. Nr. 241/
1933 hat zu lauten:

(4) Im Postverkehr beträgt die Gebühr
je Paketkarte 30 g."

Böck-Greissau
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4 9 . Verordnung des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung vom 28. Feber 1952
über die Abänderung der Verordnung vom
4. August 1951, BGBl. Nr. 200, betreffend
Verlängerung der Frist für die Geltend-
machung von Ansprüchen nach dem Dritten

Rückgabegesetz.

Auf Grund des § 4 des Bundesgesetzes vom
14. Juli 1949, BGBl. Nr. 208, über die Geltend-
machung von in der Zeit zwischen März 1933
und März 1938 verlorengegangenen Ansprüchen
aus Privatdienstverhältnissen (Drittes Rück-
gabegesetz) wird verordnet:

§ 1. Im § 1 der Verordnung vom 4. August
1951, BGBl. Nr. 200, betreffend Verlängerung
der Frist für die Geltendmachung von An-
sprüchen nach dem Dritten Rückgabegesetz,
sind die Worte „31. März 1952" durch die
Worte „30. September 1952" zu ersetzen.

§ 2. Diese Verordnung tritt am 1. April 1952
in Kraft.

Maisel

50. Verordnung des Bundesministeriums
für Finanzen vom 6. März 1952, womit die
Zweite Verordnung zur Durchführung des
Vermögensabgabegesetzes abgeändert wird.

Auf Grund des § 8 Abs. 3 des Vermögens-
abgabegesetzes, BGBl. Nr. 166/1948, in der
Fassung des Art. I Z. 1 des Bundesgesetzes vom
15. Dezember 1951, BGBl. Nr. 2/1952, sowie auf
Grund des Art. III Abs. 2 des Bundesgesetzes
vom 15. Dezember 1951, BGBl. Nr. 2/1952, wird
mit Zustimmung des Hauptausschusses des
Nationalrates verordnet:

Artikel I.

Die Verordnung des Bundesministeriums für
Finanzen vom 27. Oktober 1948, BGBl. Nr. 231,
zur Durchführung des Vermögensabgabegesetzes
(Zweite Verordnung zur Durchführung des Ver-
mögensabgabegesetzes) wird abgeändert und er-
gänzt wie folgt:

1. § 1 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Wird innerhalb von zwei Jahren nach

Zustellung des Vermögensabgabebescheides über
die Summe der ersten und zweiten Jahresrate
hinaus insgesamt ein Betrag entrichtet, der sich
ergibt, wenn die Bestimmungen des Abs. 1 auf den
um die Summe der beiden ersten Jahresraten ver-
minderten Gesamtbetrag der Vermögensabgabe
angewendet werden, dann gilt die Gesamtschuld
an Vermögensabgabe als abgestattet (Vollzah-
lung).".

2. Nach § 2 wird als neuer § 3 eingefügt:
„§ 3. Werden innerhalb des dritten Jahres nach

Zustellung des Vermögensabgabebescheides Ab-
gabebeträge entrichtet, welche die Summe der im
Zeitpunkt der Entrichtung bereits fälligen
Jahresraten übersteigen, so ermäßigt sich die Ver-
mögensabgabe für jedes volle Jahr der vor-
zeitigen Entrichtung einer Jahresrate oder eines
Teiles derselben um je 4 v. H. der für jede nicht
fällige Jahresrate oder eines Teiles derselben
entrichteten Abgabebeträge. Die vorzeitig ent-
richteten Beträge sind auf die dem Zeitpunkt
der Entrichtung zunächst folgenden und noch
nicht abgestatteten Jahresraten zu verrechnen.
Bei der Berechnung der Ermäßigung bleiben
Zeiträume, die ein volles Jahr nicht erreichen,
unberücksichtigt; der sich ergebende Ermäßi-
gungsbetrag vermindert die nach Anrechnung der
vorzeitig entrichteten Beträge verbleibende Ab-
gabeschuld. Die erwirkte Ermäßigung wird durch
nachfolgende Änderungen in der Höhe der Ab-
gabeschuld nicht berührt. Eine Festsetzung des
Ermäßigungsbetrages durch besonderen Bescheid
entfällt.".

3. Der bisherige § 3 wird § 4 und hat zu
lauten:

„§ 4. Die Ermäßigung gemäß § 1 und § 3 ist
verwirkt, wenn nachträglich eine den Ertrag
der Vermögensabgabe verkürzende Steuerhinter-
ziehung oder Steuergefährdung festgestellt
wird.".

Artikel II.

Die Verordnung tritt rückwirkend mit
29. August 1948 in Kraft.

Kamitz


